
 
 

 

Betriebsvorschriften 

 

1. An diesem Skilift besteht Helmpflicht 
 

2. Nur an den vorgeschriebenen Stellen ein- und 

aussteigen 
 

3. Nicht aus der Spur fahren 
 

4. Das Anhängen einer zweiten Person ist nicht 

zulässig 
 

5. Die Benutzung des Schleppliftes mittels 

Schlitten und dergleichen ist nicht gestattet 
 

6. Bei Sturz Bügel loslassen und Schleppspur 

sofort freimachen 
 

7. Lose Kleidungsstücke (Gürtel, Schal) nicht in 

die Nähe des Seils bringen 
 

8. Den Anweisungen des Bedienungspersonals ist 

Folge zu leisten 
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